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Notwehr: Mass der zulässigen Abwehr 

(kein Missverhältnis) 
 
(1) keine Verletzung von Leib und Leben des Angreifers zur Ver-

teidigung bloss von Vermögenswerten? 
 

(2) keine Verletzung von Leib und Leben des Angreifers zur Ver-
teidigung anderer Rechtsgüter als Leib oder Leben des Ange-
griffenen? 


